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 Veröffentlicht am 29.04.1997

Norm

ZPO §57 Abs2 Z1a

Rechtssatz

Bei der Frage, ob eine gerichtliche Entscheidung im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts des Klägers vollstreckt wurde,

kommt es im Fall der USA auf die Anerkennung in jenem US-Bundesstaat an, in dem die Vollstreckung erfolgen soll,

nicht jedoch auf die Anerkennung im Gesamtstaat.
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